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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/133/2019  
 

Aktenzeichen 
022.39; 023.529; 043.63; 
623.611 

Datum: 11.09.2019 

Federführendes Amt Kämmereiamt 

Amtsleiter/in Ulrich Landwehr Tel.: 07261 404-340 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Hauptausschuss Vorberatung 08.10.2019 nicht öffentlich 

Gemeinderat Entscheidung 29.10.2019 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Klimastiftung für 
Bürger 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der ge-
meinnützigen Klimastiftung für Bürger zur Unterstützung der Aufgaben der Klimastiftung 
zu.  
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen:  
 

Leistungen durch die Stiftung für die Stadt        ~ 108.000 € 

Kosten zu Lasten der Stadt im 8-Jahres-Zeitraum  ~ 108.000 € 

 
 

Sachverhalt: 
 

Die gemeinnützige Stiftung „Klimastiftung für Bürger“ (Klimastiftung) engagiert sich für 
ein besseres Verständnis von Klima, Umwelt, Erneuerbaren Energien und dem Schutz 
der Ressourcen. Die Klimastiftung eröffnet in Kürze die Klima Arena an der Dietmar-
Hopp-Straße. 
 

Die Errichtung und der Betrieb der Klima Arena stellt unter anderem eine deutliche Er-
weiterung des Angebots für Schüler der Sinsheimer Schulen dar. Darüber hinaus ist die 
Klima Arena zweifelsfrei eine weitere Attraktion zur Präsentation der Stadt im Klima-
schutz, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Die Aktivitäten der Klimastiftung werden 
ihren Schwerpunkt insbesondere in der Metropolregion Rhein-Neckar und der Techno-
logieRegion Karlsruhe haben. Insofern ist davon auszugehen, dass beispielsweise auch 
Schüler und weitere Interessierte aus Umlandkommunen dieses wichtige Angebot nut-
zen.  



Seite 2 von 2 

 

Die Stadt möchte die Klimastiftung in der Errichtung und dem Betrieb der Klima Arena 
unterstützen. Gleichzeitig ist es ein Anliegen, als Stadt Sinsheim in den Räumen der 
Klima Arena dauerhaft – auch für auswärtige Besucher – präsent zu sein. 
 
Aus diesem Grund wurde der beigefügte Entwurf einer Kooperationsvereinbarung mit 
einer Laufzeit von rd. 8 Jahren und entsprechender Verlängerungsoption erarbeitet. 
 
Folgende gegenseitige Leistungen sind vorgesehen: 
 
A. Leistungen der Klimastiftung 

 Darstellung des Stadtwappens auf der Sponsorentafel im Foyer der Klima Arena 

 Vorhaltung der Klimaarena zur Nutzung für den Besuch von mindestens 200 
Schulklassen aus Sinsheim einschließlich Durchführung von entsprechenden 
Workshops entsprechend der Altersstufe 

 Benennung des Multifunktionsraums II in der Klima Arena mit „Raum Sinsheim“ 
einschließlich freier Nutzung dieses Raumes für die Stadt. 

 
Die gesamten Leistungen der Klimastiftung haben einen monetären Wert von rd. 
108.000 €. 
 
 
B. Leistungen der Stadt 

 Einrichtung einer Bushaltestelle vor dem Haupteingang der Klima Arena. Dies er-
folgt im Jahre 2019 zunächst temporär (Haltestellenschild; keine Kosten) und im 
Jahre 2020 sind hierfür bauliche Maßnahmen durch die Stadt im Wert von rd. 
29.000 € vorgesehen. Damit zusammenhängend erfolgt eine kostenneutrale Op-
timierung der Stadtbuslinienführung zur besseren Erreichbarkeit der Kima Arena. 

 Einrichtung eines Minikreisels im Bereich des derzeitigen Wendehammers zwi-
schen AVR und dem Parkhaus der Klima Arena. Wobei hier ausschließlich Mar-
kierungsarbeiten im Wert von rd. 3.500 € durch die Stadt zu erbringen sind. Bau-
liche Maßnahmen fallen nicht an. 

 Beschilderung des Fuß- und Radweges vom Bahnhof zur Klima Arena mit einem 
Kostenaufwand von rd. 5.500 €. Nachdem davon auszugehen ist, dass insbeson-
dere viele Schulklassen mit dem Zug anreisen werden, ist diese Beschilderung 
unabdingbar notwendig. 

 Übernahme der Kosten für den Besuch von mindestens 200 Sinsheimer-
Schulklassen im Wert von rd. 70.000 € 

 
Der gesamte monetäre Aufwand für die Stadt im Rahmen der geplanten 8jährigen Ver-
tragslaufzeit liegt damit ebenfalls bei rd. 108.000 €. 
 
Sämtliche Leistungen sowohl der Klimastiftung als auch der Stadt sind in Anlage 1 der 
geplanten Vereinbarung ausführlich aufgeführt. 
 
_______________      _______________ 
Jörg Albrecht Ulrich Landwehr 
Oberbürgermeister Stadtkämmerer 
 
Anlage: 
Entwurf Kooperationsvereinbarung einschließlich Anlage 1 und 2 zur Vereinbarung 
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